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Die deutschen Bischöfe

91 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion Adveniat 2008

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!

„Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht in die
Erdenzeit“ – so beginnt ein bekanntes Kirchenlied. Es knüpft
am Bild des „neuen Jerusalems“ an und verkündet einen Ort
wahren Lebens. In dieser großen Stadt Gottes sollen alle Men-
schen Zuflucht, Geborgenheit und Heil finden.

Welch ein Kontrast zu den Städten unserer Welt! In den großen
Metropolen Lateinamerikas sind Millionen in den Slums auf
engstem Raum zusammengepfercht. Sie leben unter unvorstell-
baren Bedingungen, ohne Arbeit, ohne Perspektive.

Diese Städte sollen Orte der Gegenwart Gottes sein? Ja! Denn
„Gott wohnt in ihrer Mitte“, wie es in der Offenbarung des Jo-
hannes heißt (21,3). Mit diesem biblischen Leitwort antwortet
die diesjährige Adveniat-Aktion auf die Frage nach Gott in den
Großstädten Lateinamerikas. Im Schatten der Wolkenkratzer
von Rio de Janeiro oder São Paulo treffen sich Menschen zum
Gebet, schöpfen Kraft aus dem Glauben und treten gemeinsam
für menschenwürdige Verhältnisse ein. Sie haben Hoffnung,
weil sie wissen, dass Gott sich in Jesus Christus auf die Seite der
Elendsten geschlagen hat. „Gott wohnt in ihrer Mitte“.

Die Bischöfliche Aktion Adveniat unterstützt die Menschen in
Lateinamerika in ihrem Ringen um gelingendes Leben in men-
schenfreundlichen Städten.

Helfen Sie mit Ihrer großherzigen Spende bei der Weihnachts-
kollekte am 24. und 25. Dezember 2008!
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Fulda, den 25. September 2008 Für das Bistum Speyer

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

Dieser Aufruf soll am 3. Adventssonntag, dem 14. Dezember 2008, in allen
Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen oder auf andere geeignete
Weise bekannt gemacht werden. Der Erlös der Kollekte, die am Heiligabend
und am 1. Weihnachtstag (24./25. Dezember 2008) in allen Gottesdiensten,
auch in den Kinder-Krippenfeiern gehalten wird, ist ausschließlich für die
Arbeit der Bischöflichen Aktion Adveniat bestimmt.

92 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion
Dreikönigssingen 2008/2009

Liebe Kinder und Jugendliche,

liebe Verantwortliche in den Gemeinden und Gruppen,

„Kinder suchen Frieden“ – so lautet das Motto der bevorstehen-
den Aktion Dreikönigssingen. In über 40 Ländern der Erde lei-
den die Menschen unter kriegerischen Auseinandersetzungen.
Kinder gehören zu den Schwächsten der Gesellschaft und sind
deshalb besonders von der Gewalt betroffen. Am Beispiel von
Kolumbien zeigt die Aktion, wie anhaltende Friedlosigkeit das
Leben niederdrückt. Die allgegenwärtige Gewalt erzeugt Angst,
sie erstickt die Lebensfreude und lähmt die Menschen.

Trotz solcher Erlebnisse aber fassen Kinder und Jugendliche im-
mer wieder Mut und suchen Wege in eine menschlichere Zu-
kunft. In ihren Familien, Wohnvierteln, Schulen und Gruppen
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setzen sie Zeichen für ein friedliches Miteinander. Die Kirche
hilft diesen jungen Menschen, Orientierung und Halt im Geist
des Evangeliums zu finden. Ohne die Projekte der Aktion Drei-
königssingen wäre vieles nicht möglich.

„Selig, die keine Gewalt anwenden, selig, die Frieden stiften!“
sagt Jesus (vgl. Mt 5,3;9). Ausdrücklich richtet er unseren Blick
auf die Kinder. Seine Seligpreisungen begleiten die Sternsinger
auf ihrem Weg. Sie sind berufen, kleine Boten des großen Frie-
dens Gottes zu sein.

Alle Pfarrgemeinden, Jugendverbände und Initiativen, aber
auch die vielen persönlich Engagierten im Lande bitten wir: Tra-
gen Sie die Aktion Dreikönigssingen wieder nach Kräften mit!
Unterstützen Sie die Sternsinger bei ihrer segensreichen Mis-
sion!
Fulda, den 25. September 2008 Für das Bistum Speyer

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

Der Ertrag der Aktion Dreikönigssingen (Sternsinger) ist ohne Abzüge dem
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ zuzuleiten. – Der Aufruf soll den
Gemeinden in geeigneter Weise zur Kenntnis gebracht werden. Empfohlen
wird der Abdruck im ersten Pfarrbrief nach Weihnachten 2008.
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Der Bischof von Speyer

93 Weiheproklamation

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann wird am Samstag, 13. Dezember 2008,
im Dom zu Speyer folgendem Priesteramtskandidaten das Sakrament der
Diakonenweihe spenden:

Thomas B e c k e r , Pfarrei Juliana, Malsch

Der Weihegottesdienst beginnt um 9 Uhr. Der Name des Weihekandida-
ten ist am kommenden Sonntag in allen Pfarreien bekannt zu geben. Die
Gläubigen sollen eingeladen werden, für den Weihekandidaten zu beten.

94 Ordnung für kirchliche Trauungen bei fehlender
Zivileheschließung

In Ausführung eines gemeinsamen Beschlusses der deutschen Diözesanbi-
schöfe werden hiermit für die Diözese Speyer mit Wirkung vom 1. Januar
2009 folgende Regelungen in Kraft gesetzt:

A. Ordnung für kirchliche Trauungen bei fehlender Zivileheschließung

Das Verbot der kirchlichen Trauung ohne vorhergehende Zivileheschlie-
ßung entfällt nach der Novellierung des Personenstandsrechts zum 1. Ja-
nuar 2009. Eine solche kirchliche Trauung entfaltet jedoch keine Rechts-
folgen im staatlichen Rechtsbereich. Daher ist der Kirche daran gelegen,
dass auch eine zivilrechtliche Ehe geschlossen wird, damit den Gläubigen
deren Rechtswirkungen gewährleistet werden und sie auf diese Weise bes-
ser im Stande sind, die Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, die mit der
kirchlichen Trauung verbunden sind.

Eine kirchliche Trauung ohne vorhergehende Zivileheschließung soll nur
im Ausnahmefall erfolgen, wenn eine standesamtliche Eheschließung für
die Brautleute unzumutbar ist.

Bei fehlender Zivileheschließung ist immer das Nihil obstat des Ortsordi-
narius einzuholen.

Bei der Vorbereitung einer kirchlichen Trauung ohne vorhergehende
Zivileheschließung ist wie folgt vorzugehen:

1. Es ist das gesonderte Formular zu verwenden (siehe Anhang 1).

2. Von den Brautleuten ist zu bestätigen, dass sie die kirchliche Trauung
erbitten im Bewusstsein, dass diese keine rechtlichen Wirkungen im
staatlichen Bereich entfaltet.
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3. Die Brautleute versprechen, alle Pflichten zu übernehmen und gewis-
senhaft zu erfüllen, die mit der kirchlichen Trauung verbunden sind;
dazu gehört insbesondere auch die materielle Fürsorge der Ehepartner
füreinander und für aus der Ehe hervorgehende Kinder.

4. Die Brautleute sollen die Gründe angeben, warum sie eine standesamt-
liche Eheschließung nicht wollen.

5. Die Erklärung der Brautleute ist von den Brautleuten vor dem zustän-
digen Pfarrer oder seinem Beauftragten zu unterschreiben.

6. Das Ehevorbereitungsprotokoll und die Erklärung der Brautleute wer-
den dem Bischöflichen Ordinariat zugeleitet zur Erteilung des Nihil ob-
stat durch den Ortsordinarius.

7. Nach der kirchlichen Trauung erfolgt die vorgeschriebene Eintragung
in die Kirchenbücher und/oder die Weitermeldung wie üblich.

B. Änderung der Anmerkungstafel zum Ehevorbereitungsprotokoll

1. Änderung der Anmerkung 3

Anmerkung 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Die Bescheinigung über die Zivileheschließung ist grundsätzlich vor
der kirchlichen Trauung vorzulegen (vgl. Nr. 26 und Anm. 22 g und
25). In Ausnahmefällen kann ein Nihil obstat zu einer kirchlichen
Trauung bei fehlender Zivileheschließung erteilt werden.“

2. Änderung der Anmerkung 22

In Anmerkung 22 wird nach Buchstabe f) folgender Buchstabe g) ange-
fügt:

„g) Auch wenn der staatliche Gesetzgeber die kirchliche Trauung ohne
vorhergehende Zivileheschließung zulässt, wird von Seiten der Kir-
che grundsätzlich daran festgehalten, dass vor einer kirchlichen Trau-
ung eine Zivilehe geschlossen werden soll; die kirchliche Trauung bei
fehlender Zivileheschließung soll die Ausnahme bleiben und bedarf
des Nihil obstat durch den Ortsordinarius (vgl. Nr. 23 und 25). Die
Brautleute müssen bestätigen, dass sie die kirchliche Trauung erbitten
im Bewusstsein, dass diese keine rechtlichen Wirkungen im staat-
lichen Bereich entfaltet. Sie müssen versprechen, alle Pflichten gewis-
senhaft zu erfüllen, die sie mit der kirchlichen Trauung übernehmen;
dazu gehört insbesondere auch die materielle Fürsorge der Ehepart-
ner füreinander und für aus der Ehe hervorgehende Kinder. Die
Brautleute sollen die Gründe angeben, warum sie eine standesamtli-
che Eheschließung nicht wollen.“
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3. Änderung der Anmerkung 25

Anmerkung 25 wird wie folgt neu gefasst:

„(25) Grundsätzlich soll vor der kirchlichen Trauung die Zivileheschlie-
ßung erfolgen. In der Nr. 26 des Ehevorbereitungsprotokolls ist zu
vermerken, ob diese Bescheinigung (z. B. Stammbuch der Familie)
vorgelegt wurde. Wenn die Brautleute vor der kirchlichen Trauung
keine Bescheinigung über die Zivileheschließung vorlegen, sind sie
gehalten, um das Nihil obstat zu einer kirchlichen Trauung bei feh-
lender Zivileheschließung nachzusuchen (Nr. 23, Anm. 3 und 22 g).“

Speyer, den 12. November 2008

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

OVB Speyer 9/2008 155



– Anhang 1 – (Beiblatt zum Ehevorbereitungsprotokoll)

Erklärung der Brautleute bei der Bitte um das Nihil obstat für eine
kirchliche Trauung bei fehlender Zivileheschließung

Wir, ________________________________ und ________________________________,
Name der Braut Name des Bräutigams

erbitten von der katholischen Kirche das Nihil obstat für die kirchliche
Trauung ohne vorhergehende Zivileheschließung.
Wir wurden darüber belehrt und es ist uns bewusst, dass die kirchliche
Trauung keine rechtlichen Wirkungen im staatlichen Bereich entfaltet;
kirchlich getraute Personen ohne Zivileheschließung
– gelten nach staatlichem Recht als unverheiratet,
– haben gegenseitig keine gesetzlichen Unterhaltsansprüche nach staatli-

chem Eherecht,
– genießen kein gesetzliches Ehegattenerbrecht,
– dürfen keinen gemeinsamen Familiennamen führen,
– können keine aus der Ehe abgeleiteten Rentenansprüche (z. B. Wit-

wenrente) geltend machen,
– werden im Steuerrecht wie unverheiratete behandelt,
– haben vor Gericht keine Zeugnisverweigerungsrechte, wie sie standes-

amtlich Verheirateten zugestanden werden,
– haben kein Recht auf Auskunft durch den Arzt und kein Besuchsrecht

im Falle ernsthafter Krankheit.
Wir wissen, dass diese Aufzählung nicht abschließend ist.
Wir versprechen, alle Pflichten zu übernehmen und gewissenhaft zu erfül-
len, die mit der kirchlichen Trauung verbunden sind; dazu gehört insbe-
sondere auch die materielle Fürsorge der Ehepartner füreinander und für
aus der Ehe hervorgehende Kinder.
Gründe für die kirchliche Trauung ohne Zivileheschließung:

Ort und Datum

Braut Bräutigam

(Pfarrsiegel)

Pfarrer / Beauftragter
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– Anhang 2 –

A n m e r k u n g s t a f e l
zum Ehevorbereitungsprotokoll der Deutschen Bischofskonferenz

Mit „Nr.“ sind die Nummern im Ehevorbereitungsprotokoll gemeint,
mit „Anm.“ die Anmerkungen in dieser Anmerkungstafel.

��1 Mit Pfarrei ist jede zur Führung von Kirchenbüchern berechtigte
Stelle gemeint, z. B. Rektoratspfarrei, Pfarrrektoratsrat, Pfarrvikarie,
Kuratie, Missio cum cura animarum. Im Ehevorbereitungsprotokoll ist
unter dem Begriff Pfarrer auch jeder Leiter einer der vorgenannten
Stellen zu verstehen.

��2 Form des Aufgebots: Das Aufgebot, d. h. die öffentliche Ankündigung
einer beabsichtigten Eheschließung zur Aufdeckung eines etwa beste-
henden Hindernisses, erfolgt durch Vermeldung im Sonntagsgottes-
dienst oder durch Aushang unter Angabe des Namens, des Vornamens
und des Wohnsitzes der beiden Brautleute. Ob Vermeldung oder Aus-
hang, entscheidet der Pfarrer.

Ort des Aufgebots: Das Aufgebot ist in der Pfarrkirche vorzunehmen,
in deren Pfarrei der katholische Bräutigam und/oder die katholische
Braut zur Zeit Wohnsitz haben. Liegt der Wohnsitz innerhalb einer Fi-
lialgemeinde, kann das Aufgebot statt dessen in der Filialkirche erfol-
gen. Wenn jemand keinen Wohnsitz hat, so dort, wo er zur Zeit tat-
sächlich wohnt. Der für die Vorbereitung der Eheschließung zustän-
dige Pfarrer hat, wenn hiernach das Aufgebot in einer auswärtigen
Pfarrei vorzunehmen ist, deren Pfarrer um das Aufgebot zu bitten;
dieser ist zur alsbaldigen Antwort nur verpflichtet, falls beim Aufge-
bot ein Ehehindernis entdeckt wird.

Zeit des Aufgebots: Das Aufgebot durch Vermeldung erfolgt an einem
einzigen Sonntag durch Ankündigung in allen Messen einschließlich
der Vorabendmesse. Das Aufgebot durch Aushang erfolgt vom Sams-
tagnachmittag bis zum folgenden Montagmorgen.

Dispens vom Aufgebot: Der für die Vorbereitung der Eheschließung
zuständige Geistliche mit allgemeiner Traubefugnis hat, sofern nicht
begründete Zweifel hinsichtlich des status liber bestehen, die Befug-
nis, aus gerechtem Grund vom Aufgebot zu dispensieren. Die so er-
teilte Dispens vom Aufgebot ist im Ehevorbereitungsprotokoll unter
Nr. 23a zu vermerken.

��3 Die Bescheinigung über die Zivileheschließung ist grundsätzlich vor
der kirchlichen Trauung vorzulegen (vgl. Nr. 26 und Anm. 22 g und
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25). In Ausnahmefällen kann ein Nihil obstat zu einer kirchlichen
Trauung bei fehlender Zivileheschließung erteilt werden.

��4 Bei einer gemeinsam kirchlichen Trauung sind die von den Kirchenlei-
tungen vereinbarten Ritusbücher zu verwenden. Fehlt ein vereinbar-
tes Ritusbuch, ist eine gemeinsame Trauungsfeier nur mit Genehmi-
gung des Ordinariats möglich.

��5 Es ist das gegenwärtige Bekenntnis der Partner zu erfragen. Falls je-
mand erklärt, dass er aus der katholischen Kirche ausgetreten sei,
muss vermerkt werden, auf welche Weise der Austritt erfolgt ist, z. B.
durch zivilrechtliche Kirchenaustrittserklärung, durch Abmeldung sei-
tens der Eltern.

Wenn beide Partner einer Ostkirche angehören, auch wenn beide ka-
tholisch (uniert) sind, kann kein Geistlicher der Lateinischen Kirche
gültig trauen (c. 1109). In solchem Fall ist das Ordinariat anzugehen,
ob eine besondere Delegation des Priesters der Lateinischen Kirche
zur Trauung erfolgen kann.

��6 Es geht hier um den kirchlichen Wohnsitz, der nicht immer mit dem
bürgerlichen übereinstimmt. 

C. 1115: „Die Ehen sind in der Pfarrei zu schließen, in der einer der
Eheschließenden Wohnsitz oder Nebenwohnsitz hat oder sich seit ei-
nem Monat ständig aufgehalten hat, oder, wenn es sich um Wohnsitz-
lose handelt, in der Pfarrei, in der sie sich gegenwärtig aufhalten; mit
Erlaubnis des eigenen Ordinarius oder des eigenen Pfarrers können
Ehen anderswo geschlossen werden.“ Wenn die Brautleute die Ehe
auswärts schließen möchten, sollte diesem Wunsch durch Überwei-
sung entsprochen werden; vgl. Nr. 28 (Traulizenz).

Ggf. ist zusätzlich zu notieren die Anschrift des Nebenwohnsitzes
und/oder des einmonatigen Aufenthaltes vor der Trauung, wenn so die
Zuständigkeit begründet wird.

Der Wohnsitz wird nach kirchlichem Recht erworben durch jenen
Aufenthalt im Gebiet einer Pfarrei, der entweder mit der Absicht ver-
bunden ist, dort ständig zu bleiben, sofern kein Abwanderungsgrund
eintritt, oder sich über einen Zeitraum von fünf vollen Jahren er-
streckt hat (c. 102 § 1). Der Nebenwohnsitz wird erworben durch je-
nen Aufenthalt im Gebiet einer Pfarrei, der entweder mit der Absicht
verbunden ist, dort wenigstens drei Monate zu bleiben, sofern kein
Abwanderungsgrund eintritt, oder der sich tatsächlich auf drei Mo-
nate erstreckt hat (c. 102 § 2). Wohnsitz und Nebenwohnsitz gehen
verloren durch den Wegzug vom Ort mit der Absicht, nicht zurückzu-
kehren, unbeschadet der Vorschrift des c. 105 (c. 106).
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Bei katholischen Angehörigen der Bundeswehr ist die Dienstanschrift
des Katholischen (Standort-) Pfarrers und bei einer Stationierung im
Ausland die Dienstanschrift des Deutschen Katholischen Militärgeist-
lichen einzutragen.

��7 Der Nachweis des Ledigenstandes wird bei katholischen Partnern in
der Regel durch Vorlage eines Taufscheines (nicht älter als sechs Mo-
nate) „zum Zwecke der Eheschließung“ erbracht. Wenn Katholiken
einen Taufschein neueren Datums aus zwingendem Grund nicht vorle-
gen können und wenn es um den Nachweis des Ledigenstandes von
Nichtkatholiken geht, kann den betreffenden Partnern ein Ledigeneid
abgenommen werden. Hinweise auf den Ledigenstand können auch
sein: Aufenthalts- und Ledigenbescheinigungen des für den polizei-
lichen Wohnsitz zuständigen Einwohnermeldeamtes, Auskunft des
Standesamtes der Zivilheirat oder Aussagen von glaubwürdigen und
unverdächtigen Zeugen. Wenn der Pfarrer oder Beauftragte den/die
Partner persönlich kennt und keinen Zweifel am Ledigenstand hat,
kann auf Ledigeneid, Zeugenaussagen und zivile Urkunden verzichtet
werden. Bei Zweifeln über den Ledigenstand ist beim Ordinariat das
Nihil obstat einzuholen.

��8 Für jede weitere Eheschließung ist ein gesondertes Blatt anzulegen.

a) Wenn die frühere Ehe wegen Nichteinhaltung der kanonischen
Formpflicht nichtig ist, muss die Feststellung der Nichtigkeit beim
Ordinariat beantragt werden. Dem Ehevorbereitungsprotokoll sind
beizufügen der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe
wegen Formmangels (Formular „Antrag auf Feststellung der Nich-
tigkeit einer Ehe wegen  Formmangels“) sowie die Taufscheine der
formpflichtigen Partner.

b) Wenn die Ehe durch Tod aufgelöst wurde, ist eine Sterbeurkunde
vorzulegen. Wenn keine Sterbeurkunde vorgelegt werden kann, ist
die Angelegenheit dem Ordinariat zur Prüfung vorzulegen; eine
staatliche Todesfeststellung ist unzureichend, jedoch mit einzusen-
den.

c) Wenn die Ehe kirchlich für nichtig erklärt oder aufgelöst wurde, ist
aus der Ehenichtigkeitserklärung bzw. dem Eheauflösungsbescheid
(ggf. Vollstreckbarkeitsdekret) der Entscheidungstext nebst etwai-
gen Anlagen in jedem Fall dem Ordinariat zur Überprüfung etwai-
ger in den Dokumenten ausgesprochener Eheverbote und zur Er-
teilung des Nihil obstat vorzulegen.

Wenn die Nichtigkeit oder die Auflösung der Ehe aus den in a–c ge-
nannten Gründen nicht feststeht, ist eine kirchliche Trauung nicht
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möglich. Unter Umständen wäre zu klären, ob ein kirchliches Ehe-
nichtigkeits- oder Eheauflösungsverfahren eingeleitet werden kann.

��9 Natürliche Verpflichtungen gehen ggf. über die Regelungen im Schei-
dungsurteil und ergänzende bürgerliche Entscheidungen und Verein-
barungen hinaus, umfassen aber normalerweise diese. Auch an nicht-
eheliche Kinder ist zu denken. Wenn bei der Ehevorbereitung festge-
stellt wird, dass die Erfüllung der rechtlichen oder moralischen Ver-
pflichtungen gegenüber Partner oder Kindern aus einer früheren Ver-
bindung durch die beabsichtigte Heirat nicht gefährdet wird, gilt die
in c. 1071 § 1 n. 3 geforderte Trauerlaubnis als erteilt, andernfalls ist
die Angelegenheit dem Ordinariat vorzulegen (vgl. Anm. 12c).

��10 Der Pfarrer oder Beauftragte ist verpflichtet zu prüfen, ob eines oder
mehrere der folgenden Ehehindernisse vorliegen. Liegt ein Ehehin-
dernis vor, von dem dispensiert werden kann, ist unter Angabe der
Dispensgründe Dispens beim Ordinariat einzuholen.

Ehehindernisse:

a) Fehlen des Mindestalters (c. 1083);

b) Unfähigkeit zum ehelichen Akt, nur sofern dauernd und sicher vor-
liegend (c. 1084); im Zweifelsfalle darf die Eheschließung nicht ver-
hindert werden (c. 1084 § 2);

c) bestehendes Eheband (c. 1085), vgl. Anm. 8;

d) Religionsverschiedenheit (c. 1086), vgl. Anm. 24;

e) Weihe (c. 1087);

f) ewiges Gelübde im Ordensinstitut (c. 1088);

g) Frauenraub (c. 1089);

h) Gattenmord (c. 1090);

i) Blutsverwandtschaft (cc. 1091 und 108 – gerade Linie; Seitenlinie
bis zum 4. Grad einschließlich, z. B. Cousin – Cousine; Grad und Li-
nie angeben, Stammbaum beifügen);

j) Schwägerschaft – (cc. 1092 und 109 – nur in gerader Linie, z.B.
Schwiegervater – Schwiegertochter; Stiefvater – Stieftochter);

k) öffentliche Ehrbarkeit (Quasi-Schwägerschaft, c. 1093 – nur in ge-
rader Linie);

l) gesetzliche Verwandtschaft aufgrund von Adoption (cc. 1094 und
110); durch die vorausgehende standesamtliche Eheschließung wird
in Deutschland das Adoptivverhältnis aufgehoben; es liegt dann
auch kirchlich das Ehehindernis nicht mehr vor.
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��11 Eine konfessionsverschiedene Ehe liegt nach c. 1124 dann vor,

wenn ein Partner zum Zeitpunkt der Eheschließung katholisch ist,
d. h. in der katholischen Kirche getauft oder nach der Taufe in sie auf-
genommen worden ist und nicht durch einen formalen Akt von ihr ab-
gefallen ist, der andere Partner getauft ist, aber einer Kirche oder
kirchlichen Gemeinschaft zugezählt wird, die nicht in voller Gemein-
schaft mit der katholischen Kirche steht (Orthodoxe, Altkatholiken,
Angehörige der Kirchen der Reformation, der Freikirchen u. ä.);

als nichtkatholisch getaufter Partner im Sinne der Konfessionsver-
schiedenheit gilt jemand, der in einer Kirche oder kirchlichen Ge-
meinschaft getauft wurde, die nicht in voller Gemeinschaft mit der ka-
tholischen Kirche steht, auch dann, wenn er sich von seiner Kirche
bzw. kirchlichen Gemeinschaft getrennt hat, ohne in die katholische
Kirche aufgenommen worden zu sein.

��12 Der Pfarrer oder Beauftragte ist verpflichtet zu prüfen, ob eines oder
mehrere der folgenden Trauverbote vorliegen. Liegt ein Trauverbot
vor, ist, außer in Notfällen, die Trauerlaubnis beim Ordinariat einzu-
holen.

Trauverbote nach c. 1071 § 1:

a) bei Wohnsitzlosen (n. 1);

b) bei Partnern, deren Ehe nach staatlichem Gesetz nicht anerkannt
oder nicht geschlossen werden kann (n. 2);

c) bei Partnern, die aus einer früheren Verbindung natürliche Ver-
pflichtungen gegenüber dem Partner oder den Kindern haben
(n. 3), vgl. Anm. 9;

d) bei einem Katholiken, der offenkundig vom Glauben abgefallen
(n. 4) oder mit einer kirchlichen Beugestrafe behaftet ist (n. 5), z. B.
durch Kirchenaustritt;

e) bei einem Minderjährigen (unter 18 Jahren, c. 97 § 1) ohne Wissen
oder gegen den Willen der Eltern (n. 6);

f) bei der Mitwirkung eines Stellvertreters gemäß c. 1105 (n. 7).

��13 Falls ein Vorbehalt vorliegen könnte und somit der Ehewille nicht ge-
sichert scheint, ist die Angelegenheit mit Erläuterungen dem Ordina-
riat zur Prüfung und Entscheidung vorzulegen.

��14 Sollte eine Bedingung gemacht werden, ist die Angelegenheit dem Or-
dinariat vorzulegen; die Art der Bedingung ist genau zu umschreiben.

��15 Der katholische Christ ist verpflichtet, alles ihm Mögliche zu tun, sei-
nen als wahr erkannten Glauben und die Zugehörigkeit zu seiner Kir-
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che auch denen zu vermitteln, für die er verantwortlich ist, nämlich
seinen Kindern. Da aber die Erziehung der Kinder immer Sache bei-
der Eltern ist und keiner der Partner zu einem Handeln gegen sein
Gewissen veranlasst werden darf, besteht diese Verpflichtung darin,
das in der konkreten Situation nach bestem Wissen und Gewissen
Mögliche zu tun.

Der Katholik kann die Taufe und Erziehung seiner Kinder in einer
nichtkatholischen Kirche nur dann zulassen, wenn trotz ernsten Be-
mühens eine katholische Erziehung nicht erreicht werden kann.

Der Ehepartner, der Taufe und Erziehung seiner Kinder in der ande-
ren Konfession zulässt, darf sich nicht von der religiösen Erziehung
ausschließen. Das lebendige religiöse Leben beider Ehepartner ist
notwendig für die Erziehung der Kinder. Wenn die Kinder in der
nichtkatholischen Kirche getauft und erzogen werden, beinhaltet das
Versprechen, das der katholische Partner ablegt, u. a.

– dass er die christliche Gestaltung des Ehe- und Familienlebens ak-
tiv mittragen will;

– dass er die religiöse Erziehung der Kinder fördert;

– dass er durch seine beispielhafte Lebensführung den Kindern den
katholischen Glauben nahe bringt;

– dass er durch religiöse Fortbildung seinen Glauben vertieft, um mit
seinem Ehepartner ein fruchtbares Glaubensgespräch führen und
die Fragen der Kinder beantworten zu können;

– dass er mit seiner Familie das Gebet, insbesondere um die Gnade
der Einheit im Glauben, pflegt, entsprechend dem Testament des
Herrn, „dass alle eins seien“.

Bei religionsverschiedenen Brautleuten: Wenn die Kinder nicht ge-
tauft und katholisch erzogen werden, beinhaltet das Versprechen, das
der katholische Partner ablegt, u. a.

– dass er durch seine beispielhafte Lebensführung den Kindern den
katholischen Glauben nahe bringt;

– dass er durch religiöse Fortbildung seinen Glauben vertieft, um mit
seinem Ehepartner ein fruchtbares Glaubensgespräch führen und
die Fragen der Kinder beantworten zu können.

��16 Die Zulassung zur Eheschließung darf nicht vom Empfang der ge-
nannten Sakramente abhängig gemacht werden.

��17 Die Unterrichtung des nichtkatholischen Partners über Verpflichtung
und Versprechen des katholischen Partners erfolgt meist dadurch,
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dass der Nichtkatholik bei der Belehrung und bei der Beantwortung
der Frage 18 zugegen ist.

��18 Wenn vor einer Trauung aus einem Grund, z. B. wegen Formdispens,
das Ordinariat anzugehen ist, entscheidet dieses über alle Dispensen
usw., also auch in jenen Punkten, über die sonst der Geistliche mit all-
gemeiner Traubefugnis selbst entscheiden könnte.

��19 Bei einer Eheschließung mit einem ungetauften Partner soll die kirch-
liche Trauung in einem Wortgottesdienst erfolgen. Falls ausnahms-
weise eine Brautmesse gewünscht wird, ist dies beim Ordinariat ei-
gens zu beantragen.

��20 Von der kanonischen Eheschließungsform kann der Ortsordinarius
bei einer Eheschließung mit einem nichtkatholischen Partner aus
schwerwiegenden Gründen Dispens erteilen (c. 1127 § 2). Für die Er-
teilung der Dispens von der kanonischen Eheschließungsform ist der
Ortsordinarius des Wohnsitzes des katholischen Partners zuständig.
Soll die Eheschließung mit Dispens von der kanonischen Eheschlie-
ßungsform nicht in der Diözese stattfinden, die für die Dispensertei-
lung zuständig ist, hat der für die Dispenserteilung zuständige Ortsor-
dinarius, bevor er die Dispens erteilt, den Ortsordinarius des Ehe-
schließungsortes gemäß c. 1127 § 2 zu konsultieren. Deswegen ist der
Dispensantrag frühzeitig einzureichen. Die Konsultation des Ortsordi-
narius des Eheschließungsortes erfolgt jeweils durch das Bischöfliche
Ordinariat.

Bei der Beantragung der Dispens ist stets der Dispensgrund anzuge-
ben. Von den beispielhaft angeführten, als schwerwiegend anerkann-
ten Dispensgründen ist der im Einzelfall zutreffende Dispensgrund
anzukreuzen. Es können auch mehrere Dispensgründe, wenn sie zu-
treffen, angekreuzt werden. Trifft keiner der beispielhaft angeführten
Dispensgründe zu, dann ist in der Leerzeile anzugeben, warum im an-
stehenden Fall Dispens von der kanonischen Eheschließungsform er-
beten wird. Ob in diesem Fall der angegebene Grund als schwerwie-
gend im Sinne des c. 1127 § 2 anerkannt wird, entscheidet der Ortsor-
dinarius.

��21 Falls Dispens erteilt wird, ist es wichtig festzuhalten, welcher Ehewil-
lenserklärung die Brautleute ehebegründende Wirkung zumessen, der
Ehewillenserklärung auf dem Standesamt oder in der nichtkatholi-
schen Kirche. Dabei ist das unterschiedliche Verständnis der Kirchen
von der kirchlichen Trauung zu berücksichtigen. Die entsprechenden
Rubriken unter Nr. 23f und 30 sind deshalb alternativ gemeint, so dass
bei Nr. 23 und Nr. 30 nur entweder das Standesamt oder die nichtka-
tholische Kirche eingetragen wird. Ist die nichtkatholische Kirche an-
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zugeben, so werden die Daten zur Zivileheschließung nur einmal,
nämlich auf S. 1 oben (vor A) eingetragen.

Wird die Dispens von der Formpflicht nach der standesamtlichen
Eheschließung und vor der nichtkatholischen kirchlichen Trauung er-
beten, sind die Brautleute ausdrücklich zu befragen, ob sie die voraus-
gegangene Zivileheschließung oder die geplante nichtkatholische
Trauung als ehebegründend ansehen. Wird die bereits erfolgte Zivil -
eheschließung als ehebegründend angegeben, soll der Pfarrer oder
Beauftragte bemüht sein, das Paar doch zu der Intention zu bewegen,
dass mit der kirchlichen Trauung ihre Ehe auch kirchlich gültig wird.
Sollte diese Intention beider nicht erreicht werden, kann nur eine Sa-
natio in radice erbeten werden (eigenes Formular).

��22 Das Nihil obstat ist erforderlich bei folgenden Tatbeständen:

a) bei der Wiederverheiratung Geschiedener aus einer kirchlich für
nichtig erklärten oder aufgelösten Ehe, vgl. Anm. 8;

b) bei fehlenden vorgeschriebenen Urkunden (z. B. fehlende Ster-
beurkunde bzw. nur bürgerliche Todeserklärung, Fehlen jeglichen
Taufnachweises);

c) bei bedingter Eheschließung oder bei Zweifeln am Ehewillen oder
Ledigenstand, vgl. Anm. 7 und 14;

d) bei längerem Aufenthalt (mehr als 1 Jahr) eines Partners im Aus-
land seit dem heiratsfähigen Alter (Mann: 16 Jahre, Frau: 14 Jahre);

e) bei der Eheschließung mit einem Katholiken einer unierten Ostkir-
che;

f) bei vorgesehener Eheschließung im Ausland (Beglaubigung kirch-
licher Dokumente, besonders der Litterae dimissoriae).

g) Auch wenn der staatliche Gesetzgeber die kirchliche Trauung ohne
vorhergehende Zivileheschließung zulässt, wird von Seiten der Kir-
che grundsätzlich daran festgehalten, dass vor einer kirchlichen
Trauung eine Zivilehe geschlossen werden soll; die kirchliche Trau-
ung bei fehlender Zivileheschließung soll die Ausnahme bleiben
und bedarf des Nihil obstat durch den Ortsordinarius (vgl. Nr. 23
und 25). Die Brautleute müssen bestätigen, dass sie die kirchliche
Trauung erbitten im Bewusstsein, dass diese keine rechtlichen Wir-
kungen im staatlichen Bereich entfaltet. Sie müssen versprechen,
alle Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, die sie mit der kirchlichen
Trauung übernehmen; dazu gehört insbesondere auch die mate-
rielle Fürsorge der Ehepartner füreinander und für aus der Ehe
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hervorgehende Kinder. Die Brautleute sollen die Gründe angeben,
warum sie eine standesamtliche Eheschließung nicht wollen.

��23 Die Befugnis, zum Abschluss einer konfessionsverschiedenen Ehe die
Erlaubnis zu erteilen, hat jeder Geistliche mit allgemeiner Traubefug-
nis, es sei denn, dass

a) der katholische Partner die von ihm geforderten Erklärungen und
Versprechen nicht oder nicht ernsthaft gegeben hat;

b) der nichtkatholische Partner über Versprechen und Verpflichtung
des katholischen Partners nicht unterrichtet ist (vgl. Anm. 17);

c) der nichtkatholische Partner am Traugespräch nicht teilgenommen
hat;

d) Dispens von der kanonischen Eheschließungsform erbeten wird
(vgl. Anm. 20 und 21);

e) ein Katholik einen Angehörigen einer nichtkatholischen Ostkirche
heiraten will (vgl. Anm. 11);

f) der Ortsordinarius aus einem anderen Grund anzugehen ist (vgl.
Anm. 7, 9, 10, 12 und 18);

g) sonstige Schwierigkeiten vorliegen.

In allen vorgenannten Fällen sind sämtliche Unterlagen dem Ordina-
riat zur Entscheidung vorzulegen.

��24 Ad cautelam kann ein Geistlicher mit allgemeiner Traubefugnis Dis-
pens vom Hindernis der Religionsverschiedenheit nicht erteilen, wenn
ein Partner mit Sicherheit nicht gültig getauft ist; in diesem Fall kann
die Dispens nur vom Ortsordinarius gegeben werden.

��25 Grundsätzlich soll vor der kirchlichen Trauung die Zivileheschließung
erfolgen. In der Nr. 26 des Ehevorbereitungsprotokolls ist zu vermer-
ken, ob diese Bescheinigung (z. B. Stammbuch der Familie) vorgelegt
wurde. Wenn die Brautleute vor der kirchlichen Trauung keine Be-
scheinigung über die Zivileheschließung vorlegen, sind sie gehalten,
um das Nihil obstat zu einer kirchlichen Trauung bei fehlender Zivile-
heschließung nachzusuchen (Nr. 23, Anm. 3 und 22 g).

��26 Blankodelegationen sind ungültig (c. 1111 § 2).

��27 Die mit Dispens von der kanonischen Eheschließungsform zivil oder
nichtkatholisch-kirchlich geschlosssene Ehe ist auch im Ehebuch der
bischöflichen Kurie einzutragen (c. 1121 § 3). Deshalb ist in diesem
Fall die Eheschließung dem Ordinariat mitzuteilen, das die Formdis-
pens gegeben hat.
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��28 Weitermeldung ist z. B. erforderlich, wenn eine Eintragung in einer
anderen Pfarrei oder in einem gemeinsamen Matrikelamt zu erfolgen
hat. Bei ziviler bzw. nichtkatholisch-kirchlicher Eheschließung nach
Dispens von der kanonischen Formpflicht hat derjenige, der das
Brautexamen durchgeführt hat, die Heiratsbescheinigung von dem
Ehepaar zu verlangen bzw. selbst zu besorgen; er ist auch für die Be-
nachrichtigung der Pfarrämter usw. zuständig. Die Eintragung mit lau-
fender Nummer in das Ehebuch erfolgt im bisherigen Wohnpfarramt
(vgl. Anm. 6) des katholischen Partners; dort wird auch das Ehevorbe-
reitungsprotokoll samt der Heiratsbescheinigung aufbewahrt. Ist die
zivile bzw. nichtkatholisch-kirchliche Heiratsbescheinigung nicht zu
erhalten, ist wenigstens die Dispens von der kanonischen Formpflicht
mit Datum und Aktenzeichen des Ordinariats im Taufbuch des katho-
lischen Partners zu vermerken. Für alle Weitermeldungen ist das For-
mular „Mitteilung über eine Eheschließung“ zu verwenden.

Anmerkung des Bischöflichen Ordinariates:

Das Beiblatt „Erklärung der Brautleute“ und die geänderte Anmerkungsta-
fel zum Ehevorbereitungsprotokoll können vom Portal der Internetseite des
Bistums Speyer www.bistum-speyer.de herunter geladen werden. Die Do-
kumente sind dort unter „Mein Büro / Formulare“ zu finden.
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95 Inkraftsetzung von Beschlüssen der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes

I. Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission hat am 19.
Juni 2008 folgende Beschlüsse gefasst:
1. Vergütungs- und Arbeitszeitveränderungen 2008 und 2009/Festle-

gung von Mittelwerten und Bandbreiten/Änderung der Vergütungs-
struktur

2. Wiedereinführung des § 3 Abs. (d) des Allgemeinen Teils der AVR
3. Anpassung der Arbeitsbereitschaft an die gesetzlichen Vorgaben
4. Verlängerung der Anlage 21 zu den AVR

II. Die unter I. aufgeführten Beschlüsse werden hiermit für das Bistum
Speyer in Kraft gesetzt.
Der Wortlaut der Beschlüsse ist in der Verbandszeitschrift „neue cari-
tas“ (Nr. 15 vom 8. September 2008, Nr.16 vom 22. September 2008 und
Nr. 17 vom 6. Oktober 2008) veröffentlicht.

Speyer, den 19. November 2008

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

96 Inkraftsetzung eines Beschlusses der Regionalkommission Mitte der
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes

Die Regionalkommission Mitte der Arbeitsrechtlichen Kommission fasst
folgenden Beschluss:

Inhaltsübersicht
A. Höhe der Vergütung 

I. Anlagen 3 und 3a zu den AVR 
II. Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR
III. Anlagen 2a und 2c zu den AVR
IV. Dozenten und Lehrkräfte
V. Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den AVR
VI. Anlage 2d zu den AVR
VII. Anlage 7 zu den AVR
VIII. Anlage 14 zu den AVR
IX. Einmalzahlung 2009
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B. Umfang der Arbeitszeit

C. Überleitungs- und Besitzstandsregelungen zu Anlage 1 und Anlage 7
zu den AVR

I. Anlage 1b zu den AVR

II. Anlage 7a zu den AVR

D. Anhang C zu den AVR

E. In-Kraft-Treten

A. Höhe der Vergütung 

I. Anlagen 3 und 3a zu den AVR

1. Die Regionalkommission Mitte legt für die unter die Anlagen 2, 2b und
2d zu den AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung zum 1. Januar 2008 die
Höhe der Regelvergütung nach der im Anschluss wiedergegebenen Fas-
sung der Anl. 3 zu den AVR fest.

2. Die Regionalkommission Mitte legt für die unter die Anlagen 2a und 2c
zu den AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung zum 1. Januar 2008 die
Höhe der Regelvergütung nach der im Anschluss wiedergegebenen Fas-
sung der Anlage 3a zu den AVR fest.

3. Die Regionalkommission Mitte legt für die unter die Anlagen 2, 2b und
2d zu den AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung zum 1. Januar 2009 die
Höhe der Regelvergütung nach der im Anschluss wiedergegebenen Fas-
sung der Anlage 3 zu den AVR fest.

4. Die Regionalkommission Mitte legt für die unter die Anlagen 2a und 2c
zu den AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung zum 1. Januar 2009 die
Höhe der Regelvergütung nach der im Anschluss wiedergegebenen Fas-
sung der Anlage 3a zu den AVR fest.
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II. Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR

Die Regionalkommission Mitte legt in Abschnitt V Buchstabe B und C
Absatz (a) und (b) der Anlage 1 zu den AVR ab dem 1. Januar 2008 die
Höhe der Kinderzulage fest:

„B Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis nach dem 30. Juni 2008 begonnen
hat

Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis nach dem 30. Juni 2008 begonnen hat,
erhalten für jedes berücksichtigungsfähige Kind eine Kinderzulage in
Höhe von monatlich 90,00 Euro.

C Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 2008 bestanden hat
(Besitzstandsregelung)

(a) Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 2008 bestanden hat,
erhalten für jedes berücksichtigungsfähige Kind eine Kinderzulage. Sie
beträgt vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 monatlich 92,02
Euro, ab dem 1. Januar 2009 monatlich 95,98 Euro.

(b) Die Kinderzulage erhöht sich vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezem-
ber 2008 nach folgender Tabelle für

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. Januar 2009 nach folgender
 Tabelle für

Mitarbeiter nach den
Vergütungsgruppen

für das erste zu berück-
sichtigende Kind

für jedes weitere zu 
berücksichtigende Kind 

12, 11, 10, 9 und Kr 1 5,19 Euro 25,97 Euro

9a und Kr 2 5,19 Euro 20,78 Euro

8 5,19 Euro 15,59 Euro

Mitarbeiter nach den
Vergütungsgruppen

für das erste zu berück-
sichtigende Kind für

jedes weitere zu be-
rücksichtigende Kind

12, 11, 10, 9 und Kr 1 5,42 Euro 27,09 Euro

9a und Kr 2 5,42 Euro 21,67 Euro

8 5,42 Euro 16,26 Euro“



III. Anlagen 2a und 2c zu den AVR

1. Die Regionalkommission Mitte legt in Anlage 2a zu den AVR in der
Hochziffer 1a in den Ziffern 1 und 2 der Vergütungsgruppe Kr 2 die Höhe
der Zulage fest:

„Diese Mitarbeiter erhalten vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember
2008 eine monatliche Zulage in Höhe von 50,80 Euro und ab dem 1. Ja-
nuar 2009 eine monatliche Zulage in Höhe von 52,98 Euro.“

2. Die Regionalkommission Mitte legt in Anlage 2c zu den AVR in der
Hochziffer 1a in den Ziffern 1 und 2 der Vergütungsgruppe Kr 2 die Höhe
der Zulage fest:

„Diese Mitarbeiter erhalten ab dem 1. Januar 2008 eine monatliche Zu-
lage in Höhe von 50,80 Euro und ab dem 1. Januar 2009 eine monatliche
Zulage in Höhe von 52,98 Euro.“

IV. Dozenten und Lehrkräfte

Die Regionalkommission Mitte legt in Abschnitt IV der Anlage 1 zu den
AVR ab dem 1. Januar für Dozenten und Lehrkräfte, die nach Ziffer VI
der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1
bis 12 der Anlage 2 zu den AVR nicht unter die Anlage 2 zu den AVR fal-
len, die Höhe der Regelvergütungskürzungen fest:

„Dozenten und Lehrkräfte

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 2 bis 5b nach Zif-
fer VI der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 2 zu
den AVR wird die Regelvergütung ab dem 1. Januar 2008 um 72,77 Euro
und ab dem 1. Januar 2009 um 75,90 Euro gekürzt; für Lehrkräfte der Ver-
gütungsgruppen 5c bis 8 wird die Regelvergütung ab dem 1. Januar 2008
um 65,49 Euro und ab dem 1. Januar 2009 um 68,31 Euro gekürzt.“

V. Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den AVR

Die Regionalkommission Mitte legt in Anmerkung 2 in Abschnitt XIV
der Anlage 1 zu den AVR ab dem 1. Januar 2008 die Höhe der  Weih -
nachtszuwendung fest:

„Wegen der Festschreibung der Weihnachtszuwendung beträgt abwei-
chend von Abs. d Unterabs. 1 Satz 1 der Bemessungssatz für die  Weih -
nachtszuwendung vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 80,84 v. H.
und ab 1. Januar 2009 77,51 v. H.“.
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VI. Anlage 2d zu den AVR

Die Regionalkommission Mitte legt in den Anmerkungen A–F zu den Tä-
tigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1a bis 9 der Anlage 2d zu den
AVR ab dem 1. Januar 2008 die Höhe der Vergütungsgruppenzulage fest:

„A Diese Mitarbeiter erhalten nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Ziffer
eine monatliche Vergütungsgruppenzulage in Höhe von 84,63 Euro,
ab 1. Januar 2009 in Höhe von 88,27 Euro.

B Diese Mitarbeiter erhalten eine monatliche Vergütungsgruppenzulage
in Höhe von 101,56 Euro, ab 1. Januar 2009 in Höhe von 105,93 Euro.

C Diese Mitarbeiter erhalten eine monatliche Vergütungsgruppenzulage
in Höhe von 112,02 Euro, ab 1. Januar 2009 in Höhe von 116,99 Euro,
frühestens jedoch nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe
5c.

D Diese Mitarbeiter erhalten nach vierjähriger Bewährung in dieser Zif-
fer eine monatliche Vergütungsgruppenzulage in Höhe von 124,19
Euro, ab 1. Januar 2009 in Höhe von 129,53 Euro.

E Diese Mitarbeiter erhalten nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Zif-
fer eine monatliche Vergütungsgruppenzulage in Höhe von 103,49
Euro, ab 1. Januar 2009 in Höhe von 107,94 Euro.

F Diese Mitarbeiter erhalten nach vierjähriger Bewährung in dieser Zif-
fer eine monatliche Vergütungsgruppenzulage in Höhe von 137,81
Euro, ab 1. Januar 2009 in Höhe von 143,73 Euro.“

VII. Anlage 7 zu den AVR

Die Regionalkommission Mitte legt in Anlage 7 zu den AVR ab dem 1. Ja-
nuar 2008 die Höhe der Ausbildungsvergütungen und Entgelte fest:

1. Die Höhe der Ausbildungsvergütung für die Schüler an Kranken- und
Kinderkrankenpflegeschulen, Hebammenschulen sowie an Altenpfle-
geschulen gemäß § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt B II der Anlage 7 zu
den AVR wird wie folgt geändert:

„Sie beträgt ab 1. Januar 2008:
im ersten Ausbildungsjahr 799,06 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 858,57 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 954,44 Euro“

2. Die Höhe der Ausbildungsvergütung für die Krankenpflegehelfer so-
wie Altenpflegehelfer gemäß § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt CII der An-
lage 7 zu den AVR wird wie folgt geändert:

„Sie beträgt ab 1. Januar 2008 732,93 Euro“.

OVB Speyer 9/2008 175



3. Die Höhe des Entgelts für Praktikanten nach abgelegtem Examen ge-
mäß § 1 Abs. (a) Satz 2 Buchstabe D wird unter Streichung des Ver-
heiratetenzuschlages wie folgt geändert:

„Sie beträgt ab 1. Januar 2008 für:
1. Pharmazeutisch-technische 

Assistent(inn)en 1.254,09 Euro
2. Masseure und med. Bademeister/-innen 1.201,25 Euro
3. Sozialarbeiter/-innen 1.463,16 Euro
4. Sozialpädagog(inn)en 1.463,16 Euro
5. Erzieher/-innen 1.254,09 Euro
6. Kinderpfleger/-innen 1.201,25 Euro
7. Altenpfleger/-innen 1.254,09 Euro
8. Haus- und Familienpfleger/-innen 1.254,09 Euro
9. Heilerziehungshelfer/-innen 1.201,25 Euro

10. Heilerziehungspfleger/-innen 1.311,67 Euro
11. Arbeitserzieher/-innen 1.311,67 Euro
12. Rettungsassistent(inn)en 1.201,25 Euro“

4. Die Höhe des Entgelts für Auszubildende gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2
Buchst. E der Anlage 7 zu den AVR wird wie folgt geändert:

„Es beträgt ab 1. Januar 2008:
im ersten Ausbildungsjahr 687,34 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 736,15 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 780,93 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 843,06 Euro“

VIII. Anlage 14 zu den AVR

Die Regionalkommission Mitte legt in § 7 Absatz 1 der Anlage 14 zu den
AVR ab dem 1. Januar 2008 die Höhe des Urlaubsgeld wie folgt fest:

„Das Urlaubsgeld beträgt

a) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungsgrup-
pen 1 bis 5b der Anlagen 2, bzw. 2b und 2d zu den AVR und der Vergü-
tungsgruppen Kr 14 bis Kr 7 der Anlagen 2a und 2c zu den AVR 255,65
Euro,

b) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungsgrup-
pen 5c bis 12 der Anlagen 2 bzw. 2b und 2d zu den AVR und der Vergü-
tungsgruppen Kr 6 bis Kr 1 der Anlagen 2a und 2c zu den AVR 332,34
Euro,

c) für den gemäß der Anlage 7 zu den AVR zu seiner Ausbildung Beschäf-
tigten 255,65 Euro.“
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IX. Einmalzahlung 2009

Die Regionalkommission Mitte legt in Abschnitt III b Absatz (a) der An-
lage 1 zu den AVR die Höhe der Einmalzahlung 2009 wie folgt fest:

„III b  Einmalzahlung für das Jahr 2009

(a) Die Mitarbeiter, die nicht dem Geltungsbereich der Anlage 7 zu den
AVR unterfallen, erhalten für das Jahr 2009 eine Einmalzahlung in Höhe
von 225,00 Euro, die mit den Bezügen für den Monat Januar 2009 ausge-
zahlt wird.“

B. Umfang der Arbeitszeit

Die Regionalkommission Mitte legt in § 1 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1
der Anlage 5 zu den AVR ab dem 1. Januar 2008 den Umfang der regel-
mäßigen Arbeitszeit fest:

„Die regelmäßige Arbeitszeit der Mitarbeiter beträgt vom 1. Januar 2008
bis zum 31. August 2009 durchschnittlich 38,5 Stunden in der Woche, ab
dem 1. September 2009 durchschnittlich 39,0 Stunden in der Woche.“

C. Überleitungs- und Besitzstandsregelungen zu Anlage 1 
und Anlage 7 zu den AVR

I. Anlage 1b zu den AVR

1. Die Regionalkommission Mitte legt in § 2 Absatz 1 der Anlage 1b ab
dem 1. Januar die Höhe der Zulage fest:

„§ 2 Zulage für die Vergütungsgruppen 12 bis 10 der Anlage 2 zu den
AVR sowie die Vergütungsgruppen Kr 1 Ziffer 1 und Kr 2 Ziffern 3 und 4
der Anlagen 2a und 2c zu den AVR 

(1) Mitarbeiter, die in die Vergütungsgruppen 12 bis 10 der Anlage 2 zu
den AVR sowie in die Vergütungsgruppen Kr 1 Ziffer 1 und Kr 2 Ziffern 3
und 4 der Anlagen 2a und 2c zu den AVR eingruppiert sind, erhalten ab 1.
Januar 2008 eine Zulage in Höhe von 50,00 Euro.“

2. Die Regionalkommission Mitte legt in § 3 Absatz 1 und 2 der Anlage 1b
zu den AVR ab dem 1. Januar 2008 die Höhe der Besitzstandszulage fest:

„§ 3 Zulage aufgrund des Wegfalls des ehegattenbezogenen Ortszuschla-
ges der Stufe 2 in Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR

(1) Mitarbeiter, die bis zum 30. Juni 2008 einen Anspruch auf ehegattenbe-
zogenen Ortszuschlag der Stufe 2 gemäß Abschnitt V der Anlage 1 und
Anlage 4 zu den AVR mit Stand zum 31. Dezember 2007 gehabt haben, er-
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halten ab dem 1. Januar 2008 stattdessen eine monatliche ehegattenbezo-
gene Besitzstandszulage.

(2) Die Zulage nach Absatz 1 beträgt monatlich:

II. Anlage 7a AVR

Die Regionalkommission Mitte legt in § 2 Absatz 1 der Anlage 7a zu den
AVR ab dem 1. Januar 2008 die Höhe der Besitzstandszulage fest:

„§ 2 Zulage aufgrund des Wegfalls des Verheiratetenzuschlags in Ab-
schnitt D der Anlage 7 zu den AVR

(1) Praktikanten, die bis zum 30. Juni 2008 einen Anspruch auf Verheirate-
tenzuschlag gemäß Abschnitt D der Anlage 7 zu den AVR gehabt haben,
erhalten ab dem 1. Januar 2008 stattdessen eine monatliche Zulage in
Höhe von 65,45 Euro und ab dem 1. Januar 2009 in Höhe von 68,26 Euro.“

D. Anhang C zu den AVR

Die Regionalkommission Mitte der Arbeitsrechtlichen Kommission fasst
folgenden Beschluss: 

Höhe der Vergütung für Einrichtungen, die unter Anhang C zu den AVR
und die Sonderregelung Berlin fallen

Abschnitt III A der Anlage 1 zu den AVR

1. Die Regionalkommission Mitte legt für die unter die Anlage 2 zu den
AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung zum 1. Januar 2008 die Höhe der
Regelvergütung nach der im Anschluss wiedergegebenen Fassung der An-
lage 3 zu den AVR für die Einrichtungen gemäß Anhang C fest.

2. Die Regionalkommission Mitte legt für die unter die Anlage 2 zu den
AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung zum 1. Januar 2009 die Höhe der
Regelvergütung nach der im Anschluss wiedergegebenen Fassung der An-
lage 3 zu den AVR für die Einrichtungen gemäß Anhang C fest.
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Für Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen

vom 1. Januar 2008 bis 
zum 31. Dezember 2008

ab 1. Januar 2009

1 bis 2, Kr 14, Kr 13 108,61 Euro 113,28 Euro

3 bis 5b, Kr 12 bis Kr 7 108,61 Euro 113,28 Euro

5c bis 12, Kr 6 bis Kr 1 103,45 Euro 107,90 Euro
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E. In-Kraft-Treten

Die Änderungen unter A. bis D. treten zum 1. Januar 2008 in Kraft.

Frankfurt, den 06.08.2008

Klaus Koch

Vorsitzender der Regionalkommission Mitte

Erläuterungen

I. Regelungsziel

Die Bundeskommission hat mit dem Beschluss der Verhandlungskommis-
sion vom 27. Mai 2008 und vom 18. Juni 2008 und dem Beschluss der Be-
schlusskommission vom 19. Juni 2008 über Vergütungserhöhungen für die
Jahre 2008 und 2009 sowie über strukturelle Entscheidungen und Wei-
chenstellungen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der AVR entschie-
den. Dabei hat sie Mittelwerte und Bandbreiten für die Höhe der Vergü-
tungsbestandteile und den Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit festge-
legt.

In der Sitzung der Regionalkommission Mitte am 06.08.2008 wurde fol-
gender Beschluss gefasst:

Der Beschluss der Beschlusskommission vom 19.06.2008 wird hinsichtlich
aller dort festgesetzten Mittelwerte zu den Vergütungsbestandteilen und
zum Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit in der Form übernommen,
dass ab dem 01.01.2008 die für die Region Mitte geltenden Vergütungsbes-
tandteile bzw. der Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit dem im Be-
schluss der Beschlusskommission jeweils festgelegten Mittelwert ent-
spricht. 

Mit diesem Beschluss wird der Beschluss der Bundeskommission für die
Regionalkommission Mitte umgesetzt.

II. Wesentlicher Inhalt

1. Höhe der Vergütungsbestandteile

Die Bundeskommission hat vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember
2008 und vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 Mittelwerte für
die Höhe der Regelvergütung, der Kinderzulagen, der Zulage für Kran-
kenpflege- und Altenpflegehelfer in den Vergütungsgruppen Kr 2 Ziffern
1 und 2 der Anlagen 2a und 2c zu den AVR, die Kürzung der Regelvergü-
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tung der Dozenten und Lehrkräfte, die Weihnachtszuwendung, der Vergü-
tungsgruppenzulage für Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst, der
jeweiligen Entgelte und Ausbildungsleistungen für Schüler, Auszubildende
und Praktikanten, des Urlaubsgeldes, der Einmalzahlung 2009, der Zulage
für vorhandene Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 12 bis 10 der Anlage 2
zu den AVR sowie der Besitzstandszulage für den ehegattenbezogenen
Ortszuschlag der Stufe 2 für vorhandene Mitarbeiter und Praktikanten
festgelegt.

Mit Ausnahme der Weihnachtszuwendung gilt ab Januar 2008 eine Band-
breite von 7 Prozent Differenz nach oben und nach unten und ab Januar
2009 eine Bandbreite von 10 Prozent Differenz nach oben und nach un-
ten. Für die Weihnachtszuwendung gilt ab Januar 2008 eine Bandbreite
von 0,1 Prozent Differenz nach oben und nach unten.

Die Regionalkommission Mitte übernimmt die durch den Beschluss der
Beschlusskommission vom 19. Juni 2008 festgesetzten Mittelwerte zur Ver-
gütungshöhe in der Form, dass ab dem 01. Januar 2008 und ab dem 01. Ja-
nuar 2009 die für die Region Mitte geltende Vergütungshöhe dem im Be-
schluss der Beschlusskommission jeweils festgelegten Mittelwert ent-
spricht.

2. Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit

Die Bundeskommission hat als Mittelwert für den Umfang der regelmäßi-
gen Arbeitszeit vom 1. Januar 2008 bis zum 31. August 2009 38,5 Wochen-
stunden und vom 1. September 2009 bis 31. Dezember 2009 39 Wochen-
stunden vorgegeben. Als Bandbreite hat die Regionalkommission 6 v. H.
nach oben und nach unten einzuhalten.

Die Regionalkommission Mitte übernimmt die durch den Beschluss der
Beschlusskommission vom 19. Juni 2008 festgesetzten Mittelwerte zum
Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit in der Form, dass ab dem 01. Ja-
nuar 2008 der für die Region Mitte geltende Umfang der wöchentlichen
Arbeitszeit dem im Beschluss der Beschlusskommission jeweils festgeleg-
ten Mittelwert entspricht.

3. Anhang C zu den AVR

Die Regionalkommission Mitte hat beschlossen, dass für Mitarbeiter, die
unter Anhang C fallen, die Strukturveränderungen, die Vergütungsverän-
derungen sowie die Überleitungs- und Besitzstandsregelungen entspre-
chend gelten.
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4. Sonstiges

Bei den Vergütungsbestandteilen und beim Umfang des Erholungsurlau-
bes, für die die Bundeskommission keine mittleren Werte und keine
Bandbreiten festgelegt hat, gelten die Werte der AVR mit Stand vom 31.
Dezember 2007 unverändert fort.

Mit diesem Beschluss der Regionalkommission Mitte werden die von der
Bundeskommission veränderten Vergütungsstrukturen übernommen und
zum Tag der Umstellung die betroffenen Bestimmungen mit Stand 31. De-
zember 2007 durch die neuen Vergütungsregelungen, Tabellen und Werte
für die Region ersetzt.

Soweit Mitarbeiter von den Regelungen zu den Vergütungsstrukturen der
AVR mit Stand 31. Dezember 2007 in die neuen Regelungen zu den Ver-
gütungsstrukturen der AVR zum Tag der Umstellung überführt werden,
gelten die Überleitungs- und Besitzstandsregelungen der neuen Anlagen
1a, 1b und 7a zu den AVR. 

III. Beschlusskompetenz

Die Regionalkommission Mitte hat gemäß § 10 Absatz 2 und 3 AK-Ord-
nung eine umfassende Regelungszuständigkeit für die Festlegung der
Höhe aller Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Ar-
beitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubes im Rahmen der von
Bundesebene vorgegebenen Mittelwerte und Bandbreiten sowie die Zu-
ständigkeit für Regelungen der Beschäftigungssicherung.

Den vorstehenden Beschluss der Regionalkommission Mitte setze ich
hiermit für das Bistum Speyer rückwirkend zum 01.01.2008 in Kraft.

Speyer, den 19. November 2008

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer
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Bischöfliches Ordinariat

97 Ergebnis der KODA-Wahl 2008

Am 4. November 2008, 12 Uhr, ist die Frist zur Wahl der Vertreterinnen
und Vertreter der Dienstnehmer in der Kommission zur Ordnung des Diö-
zesanen Arbeitsvertragsrechts im Bistum Speyer (Bistums-KODA) abge-
laufen. Der Wahlvorstand hat nach Auszählung der Stimmen das Wahler-
gebnis festgestellt. Bei einer Gesamt-Wahlbeteiligung von 34,01 Prozent
sind in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmen gewählt:

Gruppe P (pastoraler und liturgischer Dienst): Huber, Michael
Hoffmann, Ansgar
(Losentscheid)

Ersatzmitglied: König, Guido

Gruppe V (kirchliche Verwaltung): Ruffing, Beate
Aprill, Norbert

Ersatzmitglieder: Weingärtner, Julia
Busch, Werner
Huber, Barbara
Kurz, Angelika
Ritter, Karl-Markus

Gruppe B (kirchliches Bildungswesen): Dick, Daria
Grausam, Bernd

Ersatzmitglieder: Pfundstein, Thomas
Ziwes, Walter

Gruppe S (sozialer und caritativer Dienst): Deisenrieder, 
Dr. Martin
Memmer, Rainer

Ersatzmitglieder: Weber, Bernhard
Walter, Ursula
Schwan, Ursula
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Das Wahlergebnis kann gemäß § 10 der Wahlordnung innerhalb von zwei
Wochen nach Bekanntgabe von den Wahlberechtigten oder von einem
Dienstgeber beim Wahlvorstand schriftlich angefochten werden (An-
schrift: Wahlvorstand zur Wahl der Bistums-KODA, Bischöfliches Ordina-
riat, 67343 Speyer).

Speyer, den 4. November 2008
für den Wahlvorstand

Dr. Christian Huber
Vorsitzender

98 Gebetswoche für die Einheit der Christen 2009

„Damit sie eins werden in deiner Hand“ (Ez 37, 17) lautet das Thema der
Gebetswoche für die Einheit der Christen 2009, die als Gebetsoktav vom
18.–25. Januar sowie zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten weltweit
begangen wird. Das Motto führt in die Mitte der ganzen ökumenischen
Bewegung. Die Gebetswoche für die Einheit der Christen ist „das Zen-
trum ökumenischer Bemühungen“ (Walter Kardinal Kasper) im Jahres-
lauf. Als Intensivzeit des Gebets für die Einheit hält sie die weltweite Ver-
bundenheit der Christen lebendig und fördert und stärkt das konkrete Zu-
sammenwirken der Gemeinden. Besonders wird im Jahr 2009 der Blick
auf das zweigeteilte Korea sowie die Überwindung der Zerrissenheit in
Europa nach dem Ende des Kalten Krieges und den Fall der Mauer 1989
gelenkt. 

Das Gottesdienstheft für die Gebetswoche 2009 erscheint zusammen mit
einer ergänzenden Arbeitshilfe. Sie enthält exegetisch-homiletische Im-
pulse, Bildmeditation zu Motiven der deutschen Wiedervereinigung,  Bau -
steine für die Gottesdienstgestaltung, Meditationen zu den Tagestexten
der Gebetswoche, das Material auf CD-Rom.

Das Textheft zur Gebetswoche geht den Pfarrämtern mit dem OVB zu.
Texthefte und weitere Materialien können beim Vier-Türme-Verlag,
Schweinfurter Str. 40, 97359 Münsterschwarzach Abtei, Tel.: 0 93 24 / 20-292,
Fax: -295, E-Mail: info@vier-tuerme.de bestellt werden.
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99 Material für die Ökumenische Bibelwoche 2008/2009 und zum
Ökumenischen Bibelsonntag 2009

Unter dem Thema „Ich bin“ stehen die Materialien zur Ökumenischen Bi-
belwoche 2008/2009 mit den sieben Ich-bin-Worten aus dem Johannes-
Evangelium: das Teilnehmerheft, 32 Seiten, € 1,20, Bestellnummer 22570
und das Didaktische Begleitheft, 50 Seiten, € 3,00, Bestellnummer 22572.

Das die Bibelwoche ergänzende Materialheft zum Ökumenischen Bibel-
sonntag geht den Pfarrämtern mit dem OVB zu. Der Ökumenische Bibel-
sonntag 2009 wird für den 25. Januar 2009 empfohlen. Er fällt in diesem
Jahr also auf den Abschlusstag der Gebetswoche für die Einheit der Chris-
ten. Da der Bibeltext für den Ökumenischen Bibelsonntag aus den Texten
der Bibelwoche ausgewählt ist, liegt es nahe, den Bibelsonntag in Verbin-
dung mit der Bibelwoche zu feiern, als Auftakt- oder Schlussgottesdienst
an jenem oder einem anderen Sonntagabend.

Die Materialien der Ökumenischen Bibelwoche können bezogen werden
über die Versandbuchhandlung Katholisches Bibelwerk, Silberburgstr. 121,
70176 Stuttgart, Tel.: 07 11 / 6 19 20-26, -37, -34, Fax: -30, E-Mail: impuls@bi-
belwerk.de.

100 Termin-Hinweise des Referates Ministrantenseelsorge

Das Referat Ministrantenseelsorge weist auf folgende Termine hin und
bittet um Vormerkung:

Diözesaner Ministrantentag in Homburg am 4. Juli 2009

Unter dem Motto „Minis erobern Rom“ sind an diesem Tag alle Minis-
trantinnen und Ministranten aus unserem Bistum eingeladen. Es wird
Möglichkeiten geben, dort zu übernachten, um am 5. Juli 2009 am Diöze-
san-Katholikentag teilzunehmen. Nähere Informationen gibt es ab Januar.

Internationale Ministrantenwallfahrt nach Rom vom 30. Juli 2010– 
6. August 2010

Ministrantinnen und Ministranten ab 13 Jahren sind eingeladen, mit nach
Rom zu kommen. Die Pfarreien sind gebeten, sich den Termin jetzt schon
vorzumerken. Werbung und Anmeldung beginnen im Sommer 2009.

Weitere Informationen gibt es bei: Referat Ministrantenseelsorge, Bischöf-
liches Ordinariat, Webergasse 11, 67346 Speyer, Tel.: 06232 102-336, Fax.:
06232 102-379, E-Mail: bdkj-miniref@bistum-speyer.de
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101 Schriftenreihen der Deutschen Bischofskonferenz

Beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz sind folgende Bro-
schüren erschienen oder in Vorbereitung:

Reihe „Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls“

Nr. 181

Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaf-
ten des apostolischen Lebens: Der Dienst der Autorität und der Gehorsam.

Reihe „Arbeitshilfen“

Nr. 170

Leitlinien für das Gebet bei Treffen von Christen, Juden und Muslimen.
Eine Handreichung der deutschen Bischöfe (2. überarbeitete und aktuali-
sierte Neuauflage; siehe Beilage zu diesem OVB).

Nr. 228

Inventarisation und Pflege des kirchlichen Kunstgutes. Verlautbarungen
und Dokumente (wird als Beilage zum nächsten OVB verschickt).

Bezugshinweis

Alle genannten Broschüren können wie die bisherigen Hefte der Reihen
bestellt werden beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Post-
fach 2962, 53019 Bonn, E-Mail: broschueren@dbk.de. Sie können auch von
der Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz www.dbk.de herunter-
geladen werden. Dort finden sich auch Kurzinformationen zum Inhalt der
einzelnen Broschüren.
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Dienstnachrichten

Ernennungen

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat die Wahl der kfd-Dekanatsver-
bände bestätigt und folgende Beauftragungen veranlasst:

Dekanat/Dekanatsteil Pfarrverband Beauftragung
Bad Dürkheim-Süd Neustadt Pfarrer Gerhard B u r g a r d

und Gemeindereferentin 
Anja S a c h s

Bad Dürkheim-Mitte Bad Dürkheim Pastoralreferentin 
Annette N i t s c h

Donnersberg Pfarrer Norbert S c h l a g
Germersheim-Nord Germersheim Pfarrer i. R. 

und Rülzheim Josef W e n d e l
Germersheim-Süd Kandel und Gemeindereferentin

Wörth Patricia W o l f f
Kaiserslautern-Ost Otterberg Pfarrer i.R. 

Gerhard S c h i c k
Kaiserslautern-Mitte Kaiserslautern Pater Ulrich W e i n k ö t z
Kaiserslautern-West Landstuhl Pater Ulrich W e i n k ö t z  
Kusel Pfarrer Otto K i e l   

und Gemeindereferentin 
Jutta K l e i n

Landau-West Bad Bergzabern Pastoralreferentin 
Stefanie S c h o t t

Ludwigshafen Pfarrer i. R. Hermann G ö r l
Pirmasens-Mitte Pirmasens und Gemeindereferentin

Waldfischbach- Marina H i l z e n d e g e n
Burgalben

Pirmasens-West Zweibrücken Gemeindereferentin 
Monika S c h m i d t

Pirmasens-Ost Dahn Pfarrer Bernd S c h m i t t
Saarpfalz-Süd Blieskastel Pater Darius Z a j a k
Saarpfalz-Nord Homburg Pastoralreferentin 

Birgit W e n z l - H e i l
Saarpfalz-West St. Ingbert Pfarrer Arno Vo g t
Speyer-Süd Speyer und Pastoralreferentin

Schifferstadt Sabine A l s c h n e r
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Versetzung in den Ruhestand

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat der Bitte von Caritasdirektor Prä-
lat Alfons H e n r i c h entsprochen und ihn mit Wirkung vom 31. Dezem-
ber 2008 in den Ruhestand versetzt.

Suspendierung

Pfarrer Joachim F e l d e s wurde mit Wirkung vom 27. Oktober 2008 sus-
pendiert
– von allen Akten der Weihegewalt (can. 1333 § 1 n. 1 CIC),
– von allen Akten der Leitungsgewalt (can. 1333 § 1 n. 2 CIC),
– von der Ausübung aller mit einem Amt verbundenen Rechte und Auf-

gaben (can. 1333 § 1 n. 3 CIC).

Ungültigkeit eines Dienstausweises

Der Dienstausweis von Pfarrer Joachim F e l d e s , ausgestellt am
18.06.1994 durch das Bischöfliche Ordinariat Speyer, ist für ungültig er-
klärt.

Neue Anschriften

Kath. Pfarramt Großsteinhausen St. Cyriakus, Bitscher Str. 7, 66500 Horn-
bach

Kath. Italienische Gemeinde San Giovanni Bosco, Rohrlachstraße 32,
67063 Ludwigshafen, E-Mail: cci.ludwigshafen@t-online.de

Kath. Kroatische Gemeinde, Brandenburger Str. 1, 67065 Ludwigshafen,
E-Mail: kroatische.gemeinde.lu@b 

Kath. Pfarrverband Waldfischbach, Welschstraße 1, 67714 Waldfischbach-
Burgalben, Telefon: 06333 5402, Fax: 06333 3720; E-Mail: pvb.waldfisch-
bach@bistum-speyer.de istum-speyer.de

Kaplan Tomy K a k k a r i y i l , Hauptstraße 103, 67125 Dannstadt,
Tel. 06231/939357

Pfarrer Fridolin K e i l h a u e r , Neumayerstraße 14, 67292 Kirchheimbo-
landen, Tel. 06352/754954, E-Mail: f.keilhauer.kath.kibo@t-online.de

Kaplan i. R. Georg K n a p s , Lohkoppelstr. 32 b, 22083 Hamburg

Pfarrer Andreas K ö n i g , Hans-Purrmann-Straße 4, 67227 Frankenthal,
Tel. 0176/26354720
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Neue E-Mail-Adressen

Kath. Pfarramt St. Albert Landau: 
Kath.Pfarramt-St.Albert-LD@gmx.net

Kath. Pfarramt St. Jakobus der Ältere Frankenthal:
jakobusbuero@aol.com

Kath. Pfarramt St. Sebastian Schweigen-Rechtenbach:
kath.pfarramt-schweigen-rechtenbach@gmx.de

Kath. Pfarramt St. Joseph Ludwigshafen-Rheingönheim:
pfarrbuero@st-joseph-rheingoenheim.de

Kath. Italienische Gemeinde San Giovanni Bosco Ludwigshafen: 
E-Mail: cci.ludwigshafen@t-online.de

Kath. Kroatische Gemeinde Ludwigshafen: 
kroatische.gemeinde.lu@b

Neue Telefon- und Faxnummer

Kath. Pfarramt St. Laurentius Hochspeyer: 
Telefon 06305 715–930; Fax 06305 715–931

Todesfälle

Am 16. Oktober 2008 verschied Pfarrer i. R. Msgr. Herbert  M e n s i n g e r
im 82. Lebens- und 56. Priesterjahr. Er war Mitglied des Pactum Maria-
num.

Am 22. Oktober 2008 verschied Pfarrer i. R. Norbert L e h m a n n im
89. Lebens- und 59. Priesterjahr. Er war Mitglied des Pactum Marianum.

Am 4. November 2008 verschied Pfarrer i. R. Stefan H o r v á t h im
91. Lebens- und 67. Priesterjahr.

R. I. P.



Beilagenhinweis
1. Protokoll der 142. Sitzung des Priesterrates (Teilbeilage)
2. Stiftung der Herz-Jesu-Missionare zur Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und 

Gemeinnützige Gymnasium Johanneum GmbH
3. Gebetsanliegen des Papstes
4. Kirche und Gesellschaft Nr. 353
5. Kirche und Gesellschaft Nr. 354
6. Gebetswoche für die Einheit der Christen 2009
7. Arbeitshilfen Nr. 170
8. Ökumenischer Bibelsonntag 2009
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